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lung der Jahresplanvorschläge aus, stellt den Kom
plexplanvorschlag des Bauwesens auf, der in 
seinen einzelnen Teilen koordiniert, bilanziert und 
allseitig begründet sein muß, und kontrolliert die 
Durchführung der staatlichen Aufgaben. Die Direk
tive und die Planvorschläge werden vom Ministe
rium für Bauwesen der Staatlichen Plankommission 
zur Koordinierung und Bestätigung vorgelegt
Es ist verantwortlich für die Erfüllung der Pläne 
der dem Ministerium unterstellten Betriebe und 
VVB und für die Anleitung und Kontrolle der Bau
ämter der örtlichen Organe der Staatsmacht bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben. Das Ministerium ist 
verantwortlich für die Durchsetzung der strengsten 
Sparsamkeit, der weiteren Festigung der wirt
schaftlichen Rechnungsführung, der Anwendung 
der Finanzkontrolle und der Senkung der Selbst
kosten der dem Ministerium unterstellten Betriebe 
und VVB sowie für die ständige Verkürzung der 
Bauzeiten und übt die Kontrolle darüber aus, daß 
der Bauaufwand im richtigen Verhältnis zum Bau
ergebnis steht

2. Das Ministerium für Bauwesen ist unter Beachtung 
der Eigenverantwortlichkeit der örtlichen Organe 
der Staatsmacht für die Baumaßnahmen (Woh
nungsbau, Bauten der Landwirtschaft usw.) gemäß 
§ 6 des Gesetzes vorn 17. Januar 1957 über die ört
lichen Organe der Staatsmacht (GBL I S. 65) ver
pflichtet, die örtlichen Organe der Staatsmacht bei 
der Ausarbeitung und Durchführung der Bezirks
pläne zu beraten und zu unterstützen und deren 
Einhaltung zu kontrollieren. Dabei hat es den über
bezirklichen Kapazitäts- und Materialausgleich zu 
veranlassen und zu sichern.

3. Es hat den sozialistischen Sektor der Volkswirt
schaft durch die weitere Entwicklung der volks
eigenen Bau-, Baustoff- und bautechnischen Pro
jektierungsbetriebe zu fördern und zu festigen und 
auf die staatliche Beteiligung an privaten Bau- 
und Baustoffbetrieben sowie auf die Bildung von 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks Ein
fluß zu nehmen.

4. Es leitet die Forschung und Entwicklung, lenkt sie 
auf die volkswirtschaftlichen Schwerpunkte des 
Bauwesens und organisiert die schnelle Einführung 
der Ergebnisse in die Praxis. Die zentrale wissen
schaftliche Institution für Forschung und Entwick
lung ist die Deutsche Bauakademie.

5. Das Ministerium für Bauwesen hat die Mechani
sierung der Bau- und Baustoffindustrie zu sichern. 
Es plant die wichtigsten Mechanismen nach einer 
von ihm herausgegebenen Nomenklatur, schließt 
in Abstimmung mit den örtlichen Organen der 
Staatsmacht Globalvereinbarungen und lenkt die 
Verteilung.

6. Es verwirklicht in enger Zusammenarbeit mit dem 
Zentralvorstand der IG Bau/Holz die Prinzipien 
der sozialistischen Lohnpolitik und die Fragen der 
sozialistischen Arbeitsökonomik des Bauwesens.

7. Das Ministerium ist verantwortlich für die Vor
bereitung der durch die Volkskammer und den 
Ministerrat zu beschließenden Gesetze, Verordnun
gen und Beschlüsse und erläßt auf deren Grund
lage weitere gesetzliche Bestimmungen; Ihm obliegt 
die Kontrolle über die Einhaltung aller gesetzlichen 
Bestimmungen auf dem Gebiet des Bauwesens.

8. Dem Ministerium für Bauwesen obliegt die Ver
antwortung für die einheitliche Organisation und 
Tätigkeit der Staatlichen Bauaufsicht.

9. Das Ministerium für Bauwesen ist verantwortlich 
für die technisch-ökonomische Politik im Woh
nungsbau, für die Typenprojektierung sowie für 
die Prinzipien zur Ausarbeitung der Gebiets-, 
Stadt- und Dorfpläne. Es ist verantwortlich für die 
Durchsetzung und Kontrolle aller für den Woh
nungsbau beschlossenen Maßnahmen.

10. Das Ministerium ist verantwortlich für die inter
nationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Bauwesens, insbesondere für die Mitarbeit in der 
Ständigen Kommission des Rates für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe

11. Das Ministerium für Bauwesen stellt der Deutschen 
Bauakademie die Aufgaben für die Ausarbeitung 
von technischen, funktionellen und gestalterischen 
Grundsätzen für die Planung von Gebieten, 
Städten und Dörfern und sorgt für deren Verbrei
tung und Anwendung in der Praxis als Voraus
setzung für das komplexe und industrielle Bauen. 
Es gibt Richtlinien für die Ausarbeitung der tech
nischen, funktionellen und gestalterischen Pläne 
heraus und leitet die Bezirksbauämter und die Bau
ämter bestimmter Städte bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben der Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung an.

12. Es ist für die politische und ökonomische Ent
wicklung der ihm unterstellten VVB und Betriebe 
verantwortlich und hat sie zu Beispielen des Fort
schritts im Bauwesen zu entwickeln.

13. Das Ministerium für Bauwesen hat die Anwen
dung der allgemein gültigen Prinzipien der Er
wachsenenqualifizierung und der Berufsausbildung 
auf dem Gebiet des Bauwesens zu sichern und die 
speziellen Grundsätze und Bestimmungen auszu
arbeiten, um die Qualifizierung und Berufsausbü- 
dung der Werktätigen in den Betrieben und Ein
richtungen des Bauwesens zu gewährleisten.
Es plant und sichert die Entwicklung der Kader 
des Ministeriums und der ihm unterstellten VVB, 
Institutionen und zentral geleiteten Betriebe unter 
Berücksichtigung der Perspektive des Bauwesens.

§ 3
Arbeitsweise

(1) Das Ministerium hat sich bei der Lösung seiner 
Aufgaben auf die Erfahrungen der Werktätigen zu 
stützen und ihre bewußte schöpferische Mitwirkung in 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu fördern. Es 
hat eng mit dem Zentralvorstand der IG Bau/Holz, 
dem Zentralrat der FDJ, den anderen Massenorganisa
tionen sowie mit der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland zusammenzuarbeiten.

(2) Das Ministerium stützt sich in seiner Arbeit auf 
die Bauämter der örtlichen Organe der Staatsmacht 
und deren nachgeordnete Betriebe, auf die Deutsche 
Bauakademie, auf die zentral geleiteten Bau- und Pro
jektierungsbetriebe, auf die dem Ministerium unter
stehenden VVB und deren unterstellte Betriebe.

(3) Grundsätzlichen Entscheidungen des Ministeriums 
sind in der Regel die Ergebnisse von Untersuchungen 
zugrunde zu legen, die gemeinsam mit den unter Abs. 2 
genannten Institutionen und Betrieben und den Bau
schaffenden unter Leitung des Ministeriums durch zu
führen sind. Das Ministerium hat diese Entscheidun-


